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Soforthilfemaßnahme für Erzeuger in den 
Agrarsektoren 2023 

STAND OKTOBER 2023 

 

 

1 ALLGEMEINES 

Das Hilfspaket Agrarreserve dient als Soforthilfe für spezifische Sektoren in der Landwirtschaft.  

Als Soforthilfemaßnahme steht ein Betrag in Höhe von insgesamt 5 529 091 EUR zur Verfügung. 

Die Mittel werden wie folgt aufgeteilt:  

 1. für den Sektor „Ackerflächen“  ........................................  .........4 Mio EUR, 

 2. für den Sektor „Almweideflächen“  ..................................  0,3 Mio EUR und  

3. für den Sektor „Puten“ ……………………………………1,229 091 Mio EUR 

2 FÖRDERVORAUSSETZUNGEN  

2.1 ACKER- UND ALMWEIDEFLÄCHEN - ALLGEMEIN 

 MFA 2023, einschließlich Verpflichtungserklärung 

 Förderwerbende Person ist „Aktive Landwirtin bzw. aktiver Landwirt“   

2.1.1 ACKERFLÄCHE 

 Mindestbetriebsgröße von 1,5 ha gemäß § 8 Abs. 2 MOG 2021 muss erfüllt sein 

 Die Zahlung erfolgt für förderfähig ermittelte Ackerflächen Nutzungsart „A“  

2.1.2 ALMWEIDEFLÄCHE 

 Ausmaß der Almweidefläche (Nutzungsart „L“) muss mindestens 1,5 ha betragen 

 Die Zahlung erfolgt an die Bewirtschafterin bzw. den Bewirtschafter der Alm 

2.2 PUTENERZEUGUNG 

 Zum Stichtag 30.06.2023 als Putenerzeugerin bzw. Putenerzeuger Mitglied der 

Österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) gemeldet 

 Im Zeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023 müssen Puten gehalten worden sein 
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 Fördergewährung erfolgt für die für Putenhaltung nutzbare Stallfläche lt. Erhebung der 

QGV (einschließlich erhöhter Flächen im Ausmaß von max. 10% der Stallgrundfläche 

und einschließlich der Fläche von Außenklimabereichen) 

 Anlage der Stammdaten inkl. Bankverbindung bei der AMA ist Voraussetzung für eine 

Fördergewährung! 

3 BERECHNUNG 

Die Berechnung erfolgt anhand der im Mehrfachantrag 2023 angemeldeten und als förderfähig 

ermittelten Flächen (siehe 2.1), bzw. anhand der von der QGV vorhandenen gemeldeten 

nutzbaren Stallfläche (siehe 2.2), welche mit einem Pauschalbetrag multipliziert werden. 

 

Achtung: 

Beträge unter 1 EUR werden nicht gewährt 

 

Über das Ergebnis der Berechnung wird von der AMA per Bescheid informiert.  

3.1 VORAUSSICHTLICHE PAUSCHALBETRÄGE 

Sektor EUR/ha Fläche bzw. EUR/m² 
Stallfläche 

1. Ackerfläche 3,03 

2. Almweidefläche 0,92 

3. Pute 4,20 

4 AUSZAHLUNG 

Die Auszahlung wird voraussichtlich im Dezember 2023 erfolgen. 
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Dieses Infoblatt enthält rechtlich unverbindliche Aussagen. Im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes haben 

die Ausführungen in gleicher Weise für alle Geschlechter Geltung. 
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